
6. die Durchsetzung der Bestimmungen des Gesund- 
heits- und Arbeitsschutzes sowie Brandschutzes,

2 Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind Angehörige der 
Arbeitseinsatzbetriebe einzusetzen. Sie müssen neben 
ihrer fachlichen Befähigung physisch und psychisch ge
eignet sein, mit Strafgefangenen zu arbeiten, und die 
Gewähr dafür bieten, einen wirksamen Beitrag bei der 
Erziehung Strafgefangener zu leisten. Die Betriebsange
hörigen sind verpflichtet, dieses Gesetz und die zu seiner 
Durchführung erlassenen Bestimmungen ein zu halten. 
Ihre besonderen Rechte und Pflichten sind in Überein
stimmung mit den Leitern der Strafvollzugseinrichtungen 
und Jugendhäuser durch die Leiter der Arbeitseinsatz
betriebe festzulegen.

Dazu 1. Durchführungsbestimmung zum StVG:

§ 21

1 Als Grundlage für die Einbeziehung aller Strafgefan
genen in den Produktionswettbewerb sind Wettbewerbs
konzeptionen zu erarbeiten, die den Bedingungen des 
Arbeitsbereiches der Strafgefangenen und den Erforder
nissen ihrer Erziehung zu hoher Arbeitsdisziplin, zur 
vorbildlichen Erfüllung der Arbeitsaufgaben und zu akti
ver Mitarbeit entsprechen müssen. Die Konzeptionen 
sollen unter Berücksichtigung des Leistungsvermögens der 
Strafgefangenen hohe Zielsetzungen enthalten. Sie sind 
mit den Strafgefangenen zu erörtern. Die Wettbewerbs-
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